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Auf dem Biobetrieb gilt es in erster Linie die 

Gesundheit der Tiere zu erhalten und 

zu fördern. Geeignete Zuchtpro-

gramme, tiergerechte Haltung 

und optimale Bestandes-

betreuung sind die wich-

tigsten Pfeiler. Erkrankt 

trotzdem ein Tier, 

wird mit Methoden 

der Komplementär-

medizin versucht, 

den Heilungspro-

zess zu fördern. 

Erst an letzter 

Stelle steht die her-

kömmliche Medizin. 

So will es die Biover-

ordnung. Das Merk-

blatt beschreibt, worauf 

die Tierhalterin und der 

Tierhalter im Einzelnen ach-

ten muss, damit die Anforde-

rungen des Biolandbaus im Bereich 

Tiermedizin erfüllt werden können.
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Kommentar

Die Krankheitsvorsorge muss auf folgenden Grund- 
sätzen beruhen: 
 Wahl geeigneter Rassen oder Linien.
 Tiergerechte Haltung.
 Angemessene Besatzdichte.
 Art- und bedarfsgerechte Fütterung.
 Regelmässiger Auslauf.
BioV Art. 16d Absatz 1; BioSR Art. 3.1.1

Stufenregelung gemäss Bioverordnung

Vorbeugung: Tierzucht und Prävention im Bestand

Bemerkungen
Neben der sehr langfristig ausgerichteten Zucht auf 
robuste, langlebige Tiere sowie einer optimalen 
Haltung und Fütterung bilden Tiergesundheitspro-
gramme die Grundlage der Vorsorge. Diese Pro-
gramme sollten von der Tierärztin oder dem Tierarzt 
unterstützt beziehungsweise durchgeführt werden.

Zeithorizont Massnahme
Langfristig 
(Jahre)

Mittelfristig 
(Monate)

Kurzfristig 
(Tage)

Im Notfall 
(Stunden)

Tierzucht

Prävention 
im Bestand

Komplemen-
tärmedizin 
beim Einzeltier

Herkömmliche 
Medizin

In vielen Fällen helfen die Methoden der Komplementär-
medizin auch im Notfall. Mangels Erfahrung bei Tierarzt 
und Tierhalter wird trotzdem meist zur herkömmlichen 
Medizin gegriffen.
In gewissen Fällen hilft jedoch nur die Schulmedizin.

Viele akute und chronische Leiden können mit den Me-
thoden der Komplementärmedizin geheilt werden.

Die Herde wird in den Bereichen Haltung, Fütterung, 
Melktechnik usw. unter die Lupe genommen und es wer-
den die geeigneten Sanierungsmassnahmen eingeleitet 
und durchgeführt.

Bei der Züchtung steht nicht die hohe Leistung, sondern 
die Tiergesundheit und somit Langlebigkeit im Vorder-
grund. Tiere mit chronischen oder vererbbaren Erkran-
kungen bzw. Schwächen sollten nicht weitergezüchtet 
werden.

Die Stufenregelung beschreibt, was für ganzheitlich 
denkende Landwirte und Tiermediziner eine Selbst-
verständlichkeit sein müsste: Am meisten Gewicht 
ist auf die Vorsorge zu legen. Erkrankt trotzdem ein 

Tier, ist es mit komplementärmedizinischen Metho-
den zu behandeln. Erst an letzter Stelle beziehungs-
weise im Notfall wird auf die herkömmliche Medi-
zin zurückgegriffen.

Beispiel 
Eutergesundheit
Im «pro-Q»-Projekt 
des FiBL werden alle 
verfügbaren Informa-
tionen für eine Analyse 
der Herdengesund-
heitssituation genutzt 
und mit der Landwirtin, 
dem Landwirt und 
dem Bestandestierarzt 
diskutiert. Regelmäs-
sige Bestandesbe-
suche dienen der 
Erkennung möglicher 
Störungen, bevor es zu 
einschneidenden Fol-
gen mit ökonomischen 
Einbussen kommt. 
Die Einführung eines 
auf der Homöopathie 
basierenden Behand-
lungs- und Vorbeuge-
konzeptes ergänzt das 
Programm.
Dieses Projekt ist finan-
ziert durch den Coop 
Naturaplan-Fonds. Die tiergerechte Haltung ist Voraussetzung für eine optimale Tier-

gesundheit.  Bild: Barbara Früh
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Zusammenarbeit 

Tierhalter–Tierarzt

Bild: Thomas Stephan, BLE, 
Bonn

Problem: Tierärzte besit-

zen nicht immer das Wis-

sen über die vom Land-

wirt gewünschten und 

von der Bioverordnung 

empfohlenen Methoden 

(z.B. Homöopathie, Aku-

punktur). 

Folge: Der Tierhalter 

nimmt Selbstbehandlun-

gen ohne Wissen und 

Begleitung des Tierarztes 

vor. Dies kann zu Proble-

men in der Zusammen-

arbeit zwischen Landwirt 

und Tierarzt führen. Fer-

ner können Fehler bei der 

medizinischen Einschät-

zung eines Falles nicht 

immer ausgeschlossen 

werden. 

Lösung: Der Tierarzt 

anerkennt gewisse «ein-

fache» Selbstbehand-

lungen. 

Die Diagnose- und die 

Prognosestellung erfolgen 

durch den Tierarzt. Der 

Tierhalter behandelt unter 

tierärztlicher Begleitung 

und bezieht die Arznei-

mittel über den Tierarzt. 

Ein Therapiekonzept, 

gleich welcher Art, muss 

somit von beiden Part-

nern unterstützt werden. 

Anwendung der Komplementärmedizin hat Vorrang

Die Komplementärmedizin steht im Biolandbau im 
Vordergrund. Aber auch bei diesen Therapieformen 
müssen einige Regeln beachtet werden.

Phytotherapeutische Erzeugnisse (z.B. Pflanzen-
extrakte), homöopathische Erzeugnisse sowie 
Spurenelemente sind chemisch-synthetischen  
Tierarzneimitteln oder Antibiotika vorzuziehen.
BioV Art. 16d Absatz 3a; BioSR Art. 3.1.11

Bemerkungen
Die meisten komplementärmedizinischen Metho-
den erfordern ein erhebliches Grundwissen, das 
sich vom bisherigen Gesundheits- und Krankheits-
verständnis deutlich unterscheidet. Die Methoden 
haben ihre Grenzen, deren Beurteilung der Tierärz-
tin oder dem Tierarzt überlassen werden sollte.

Wer Tiere komplementärmedizinisch behan-
deln will, benötigt eine fundierte Ausbildung und 
muss sich ständig weiterbilden. Die Erfahrung 
und das Wissen des Tierarztes sowie Tierschutz-
aspekte haben gegenüber der Wahl der Methode 
ein höheres Gewicht. Die Entscheidung über die 
Methodenwahl obliegt dem Tierarzt. Ein Landwirt, 
der seine Tiere komplementärmedizinisch behan-
deln will, sollte dies mit dem Tierarzt besprechen. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hierbei eine 
Lösung zu finden:
 Der Tierarzt hat komplementärmedizinische 

Erfahrung und therapiert entsprechend.
 Der Tierarzt bildet sich laufend fort, die Thera-

pie erfolgt zwischenzeitlich in Zusammenarbeit 
mit dem komplementärmedizinisch erfahrenen 
Landwirt.

 Der Tierarzt begleitet Krankheitsfälle diagnos-
tisch und bezüglich der Einschätzung der Krank-
heitsentwicklung, der Landwirt behandelt kom-
plementärmedizinisch. 

Einige Therapieformen

 Homöopathie
Therapieform mit Arzneimitteln, die kleinste Wirk-
stoffmengen enthalten. Sie werden durch Verschüt-
telung energetisch «potenziert». Homöopathie soll 
die Selbstheilung durch eine gezielte Reizsetzung 
mit kleinsten Dosen unterstützen. Folglich kann nur 
dann erfolgreich therapiert werden, wenn das Tier 
noch zur Eigenregulation in der Lage ist. 
Wichtig: Um Homöopathika ohne Einhaltung einer 
Wartefrist einsetzen zu können, müssen sie entwe-
der mit einer angegebenen Wartefrist von 0 Tagen 
behördlich zugelassen sein oder eine Mindestpo-
tenzierung von D6 bzw. C� aufweisen. Geringere 
Verdünnungen (mit einer Potenz unter D6/C�) 
dürfen ohne arzneimittelrechtliche Zulassung nur 
dann nach tierärztlicher Umwidmung (Neudeklara-
tion) eingesetzt werden, wenn eine Wartefrist von 
7 (14)* Tagen auf Milch und �8 (56)* Tagen auf 
Fleisch eingehalten wird. 
* In Klammern die doppelte Wartefrist für Biobe-
triebe.

 Akupunktur
Aus China stammende Therapie, bei der die Eigen-
regulation nicht wie bei der Homöopathie durch 
eine Substanz oder deren Trägerstoff angeregt wird, 
sondern durch Nadeln an bestimmten Reizpunkten 
auf der Körperoberfläche. 
Wichtig: Die Akupunktur ist dem dafür ausgebilde-
ten Tierarzt vorbehalten.

 Pflanzenheilkunde
Bei der Phytotherapie wird mit Wirkstoffen aus der 
Pflanzenwelt therapiert. In Form von Tees, Extrakten 
usw. werden ganz spezifische Eigenschaften der 
Pflanze genutzt. 
Wichtig: Die Wirkstoffe können tierische Lebens-
mittel beeinträchtigen und die Rückstände können 
nachweisbar sein. Deshalb sollen auch diese Mittel 
nur in Zusammenarbeit mit dem Tierarzt eingesetzt 
werden.

Bei der Tierbehandlung auf dem Biobetrieb spielt die Homöopa-
thie eine immer wichtigere Rolle. Bild: Thomas Alföldi

Wartefrist = Sperrfrist = Absetzfrist. 
Diese Begriffe sind gleichbedeutend.
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Anwendung herkömmlicher Medizin im Notfall

Dürfen nichtbiokonforme Futtermittel 
eingesetzt werden?
Alle Futtermittel, die dieser Verordnung nicht ent-
sprechen, dürfen nur unter Rücksprache mit dem 
Tierarzt eingesetzt werden. Dazu gehören alle 
ausgewiesenen Diätfuttermittel sowie alle Ergän-
zungsfuttermittel, die nicht in der Hilfsstoffliste 
des FiBL aufgeführt sind. 
EVDV Art. 4b und Anhang 7; BioSR Art. 3.1.9)

Bemerkungen
Diät- und Ergänzungsfuttermittel (z.B. Eisenpasten, 
Vitaminpräparate, Kräuterpulver) enthalten häufig 
unerlaubte Komponenten oder überschreiten die 
zulässigen Höchstgehalte an Vitaminen und Spu-
renelementen in der Ration. Aus diesem Grund ist 
der Einsatz mit dem Tierarzt abzusprechen und von 
ihm entsprechend im Behandlungsjournal festzu-
halten.

In welchen Fällen sind vorbeugende Mittel 
und Massnahmen zulässig?
Ist die Tiergesundheit gefährdet, sind auf tierärzt-
liche Verordnung Impfungen und Entwurmungen 
erlaubt.

Zitzentauchen (Dippen) ist nur mit Mitteln 
erlaubt, die in der Liste der ALP aufgeführt sind.
BioV Art. 16d Absatz 6 und 7; BioSR Art. 3.1.11

Bemerkungen
Zum Nachweis einer Gefährdung der Tiergesund-
heit gehört ein labordiagnostischer Untersuchungs-
befund. Ist dieser positiv, sind auch Behandlungen 
auf Herden- oder Gruppenebene möglich.
Entwurmen: Das Entwurmen erfolgt nur aufgrund 
einer vorherigen tierärztlichen Diagnose und/oder 
Kotuntersuchung.
Ektoparasiten: Mittel gegen Ektoparasiten zum 
Aufgiessen auf den Rücken der Tiere sind nur zuläs-
sig, wenn sie auf der FiBL-Hilfsstoffliste aufgeführt 
sind.
Klauenbehandlungen: Gemäss Ausführungsbe-
stimmungen der MKA sind zur Behandlung von 
Klauenkrankheiten bei Schafen Kupferlösungen, 
Formalin und Zinksulfat zulässig. 
Trockensteller: Bio Suisse Betriebe dürfen antibio-
tische Trockensteller nur anwenden, wenn die vor-
gängige bakteriologische Milchuntersuchung ihren 
Einsatz rechtfertigt. 
Zitzentauchen: Das Zitzentauchen mit zugelasse-
nen jodhaltigen Mitteln ist erlaubt. Im Rahmen von 
Eutersanierungsprogrammen können ALP-kompa-
tible Desinfektiva empfohlen werden. 
Zitzenversiegler: Der Einsatz von Zitzenversieglern 
ist in Biobetrieben wegen des relativ hohen Gehal-
tes an Bismut, einem Schwermetall, nicht beden-
kenlos zu befürworten. 

Zitzentauchen ist auch in 
Biobetrieben erlaubt. Diverse 
andere vorbeugende Mittel sind 
hingegen verboten.

Bild: FiBL-Archiv

Die herkömmliche Tiermedizin steht gemäss Bio-
verordnung an letzter Stelle. Die Anwendung bedarf 
besonderer Zurückhaltung und Vorsicht. 

Chemisch-synthetische Produkte 
und Antibiotika als letzte Massnahme
Kann mit Prävention und Komplementärmedizin 
erfahrungsgemäss nicht wirksam behandelt wer-
den, so dürfen in Verantwortung eines Tierarztes 
chemisch-synthetische (allopathische) Tierarznei-
mittel oder Antibiotika verabreicht werden.
BioV Art. 16d Absatz 3b; BioSR Art. 3.1.11

Bemerkungen
Chemisch-synthetische Behandlungen sind gemäss 
Stufenregelung ausdrücklich erlaubt, jedoch im 
Biolandbau in der Regel mit Konsequenzen ver-
bunden, die vorher geklärt und besprochen wer-
den sollten (Vermarktungsverbot beziehungsweise 
Wartezeit).

Welche Mittel sind verboten?
Die Verwendung von Kokzidiostatika, vorbeugen-
de Eiseninjektionen bei Schweinen sowie die Ver-
wendung von Hormonen oder ähnlichen Stoffen 
zur Kontrolle der Fortpflanzung (z.B. Einleitung 
oder Synchronisierung der Brunst) sind nicht 
zulässig. Hormone dürfen jedoch im Falle einer 
therapeutischen tierärztlichen Behandlung einem 
einzelnen Tier verabreicht werden. 

Die vorbeugende Verabreichung chemisch-
synthetischer Tierarzneimittel oder von Antibiotika 
ist verboten. 
BioV Art. 16d Absatz 3c und 3d; BioSR Art. 3.1.11

Bemerkungen
Vorbeugende Behandlungen und solche ohne 
vorherige Diagnose sind verboten. Tierübergreifen-
de Herden- oder Gruppenbehandlungen sind nur 
unter gewissen Bedingungen zulässig und sollten 
vorab geklärt sein (siehe unten). Vor jeder Behand-
lung steht prinzipiell eine tierärztliche Diagnose 
beziehungsweise die Feststellung der Behand-
lungsnotwendigkeit zum Schutz der Herde. Gemäss 
Ausführungsbestimmungen der MKA gelten die 
Bestimmungen grundsätzlich auch auf der Alp. Als 
Ausnahme dürfen Boli zur Langzeitentwurmung auf 
Alpen und Gemeinschaftsweiden eingesetzt wer-
den, wenn dies von der Korporation vorgeschrie-
ben wird.
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Die Wartezeit ist doppelt so lang wie die gesetz-
lich vorgeschriebene Sperrfrist. Ausnahme: Bei 
antibiotischen Trockenstellern gilt die einfache 
Wartefrist, die Milch darf somit ab dem 9. Laktati-
onstag abgeliefert werden.
BioV Art. 16d Absatz 8; BioSR Art. 3.1.11; QS Milch 
Art. 18 Absatz e

Bemerkungen
Bei einigen Arzneimitteln sind bereits die gesetzli-
chen Wartezeiten extrem lang. Dies muss bei der 
Mittelwahl dringend bedacht werden, um massive 
Verluste durch Sperrfristen zu vermeiden. 

Für Arzneimitteln ohne gesetzliche Wartezeit 
gelten auch im Biolandbau keine Fristen.

Vermarktungsrestriktionen
Wird ein Tier pro Kalenderjahr mehrmals (langle-
biges Tier: mehr als � Behandlungen*, kurzlebiges 
Tier**: mehr als 1 Behandlung*) mit chemisch-
synthetischen Mitteln oder Antibiotika behandelt, 
müssen seine Erzeugnisse konventionell vermark-
tet werden. Wird das Tier weitergenutzt, durchläuft 
es den Umstellungszeitraum gemäss BioV Art. 16f 
Absatz �. 

Von dieser Regelung ausgenommen sind Imp-
fungen, Parasitenbehandlungen sowie Behand-
lungen im Rahmen von staatlichen Tierseuchen-
programmen.
BioV Art. 16d Absatz 9; BioSR Art. 3.1.11

Aufzeichnungen bei der Verabreichung von Medikamenten

Alle Behandlungen mit chemisch-synthetischen 
Mitteln und Arzneimitteln, die einen Wirkstoff ent-
halten (auch solche ohne Wartezeit) sowie alle 
umgewidmeten Mittel müssen im Tierbehand-
lungsjournal dokumentiert werden. Milch, die vor 
Ablauf der Absetzfrist verfüttert wird, muss gleich 
dokumentiert werden wie das entsprechende Arz-
neimittel mit der entsprechenden Absetzfrist. Der 
Tierhalter trägt für die Aufzeichnungen die Verant-
wortung. 

*Eine Behandlung kann 
mehrere Verabreichungen 
zu demselben Krankheitsfall 
umfassen. Die Entscheidungs-
kompetenz darüber, was als 
eine Behandlung gilt, liegt beim 
behandelnden Bestandestier-
arzt (Informationsschreiben 
BLW 1/01 über den Vollzug der 
Bioverordnung).
**Produktionszyklus kürzer als 
1 Jahr.

Für Biobetriebe gilt bei der Anwendung von chemisch-synthetischen Mitteln oder Antibiotika die doppelte Wartezeit. Grafik: Res Schmutz/Daniel Gorba

Doppelte Wartezeit

Wartefrist = Sperrfrist 
= Absetzfrist. 
Diese Begriffe sind 
gleichbedeutend.

Behandlung
erste letzte

Wartezeit 5 Tage 
gemäss Packung

zusätzlich 
5 Tage Wartezeit

keine Vermarktung Vermarktung als Bioprodukt

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tage

konventionelle V.

Alle komplementärmedizinischen Behandlun-
gen ohne nachweisbaren Wirkstoff (z.B. homö-
opathische) sollten dokumentiert werden, um die 
Behandlungserfolge besser abschätzen zu können.

Nach den Ausführungsbestimmungen der MKA 
muss bei der Biokontrolle das Behandlungsjournal 
von Pensionspferden nicht vorgewiesen werden.
Gemäss BioV Art. 16d Absatz 4; TAMV Art. �4 und 
�8 Absatz 1 müssen untenstehende Angaben 
eindeutig, schriftlich und unlöschbar im Behand-
lungsjournal festgehalten werden:

Formular: bio.inspecta
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Wenn der Tierhalter selber Medikamente verab-
reicht, müssen er und der Tierarzt die in diesem 
Kapitel aufgeführten speziellen Vorschriften aus 
der TAMV beachten. 

Tierarzneimittel-Vereinbarung
Besteht zwischen Tierarzt und Tierhalter eine TAM-
Vereinbarung, können Mittel auch ohne vorgän-
gigen Bestandesbesuch abgegeben werden. Die 
Vereinbarung muss enthalten: 
 Gültigkeitsdauer der Vereinbarung (mindestens 

1 Jahr).
 Betriebsbesuche: Mindestens � pro Jahr; mit 

Protokoll über den Gesundheitszustand des 
Bestandes.

 Anweisung über den korrekten Umgang mit 
TAM. Besteht eine TAM-Vereinbarung, dürfen 
Mittel auf Vorrat wie folgt abgegeben werden:
 Zur vorbeugenden Behandlung für maximal 

4 Monate.
 Zur Behandlung im Erkrankungsfall für 

maximal � Monate.
 Zur Schmerzausschaltung für maximal  

� Monate.
 Zur Parasitenbekämpfung für maximal  

1� Monate.
TAMV Art. 10 und 11

Etikette für die Arzneimittelabgabe
Die zusätzliche Etikette auf den Arzneimitteln für 
die Verabreichung durch den Tierhalter muss ent-
halten:
 Name und Adresse der abgebenden Praxis 

oder Apotheke.
 Abgabedatum.
 Name der Tierhalterin oder des Tierhalters.
TAMV Art. 4

Anwendungsanweisung
Der Tierarzt gibt dem Tierhalter mit dem Mittel 
eine Anwendungsanweisung (bei Mitteln auf Vor-
rat oder für Langzeitanwendung schriftlich) mit 
folgendem Inhalt:
 Bezeichnung des zu behandelnden Tieres 

(oder der Tiergruppe).
 Die zu behandelnde Krankheit (Indikation).
 Art der Verabreichung.
 Dosierung und Dauer der Anwendung.
 Absetzfristen.
 Gegebenenfalls Lagerungsvorschriften.
TAMV Art. 5

Bemerkungen
Mittel zur Schmerzausschaltung dürfen nur an Tier-
halter abgegeben werden, die einen anerkannten 
Kurs besucht haben (gilt ab 1.1.�006).

Der mittelabgebende oder -verschreibende Tier-
arzt muss den Gesundheitszustand der zu behan-
delnden Nutztiere persönlich beurteilen.

Verabreichung von Medikamenten durch den Tierhalter

Bestätigung 

bei Halterwechsel

Gemäss TAMV Art. 23 ist 

dem neuen Halter schrift-

lich im Begleitdokument 

für Klauentiere (bei Nutz-

pferden im Pferdepass) 

zu bestätigen, dass das 

Tier in den letzten zehn 

Tagen weder krank noch 

verletzt war und dass 

alle Absetzfristen nach 

Behandlungen mit TAM 

abgelaufen sind. 

Kann die Bestätigung 

nicht ausgestellt wer-

den, ist eine Kopie des 

Behandlungsjournals 

abzugeben.

Inventarliste
Werden Medikamente an Vorrat genommen, 
muss gemäss TAMV Art. �8 Absatz � eine Inven-
tarliste mit folgenden Angaben geführt werden:

Wichtig:
Alle Dokumente müssen mindestens drei Jahre 
aufbewahrt werden.

Formular: GST/agridea
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Enthornen, Kastrieren und weitere zootechnische Eingriffe

Unter zootechnischen Eingriffen werden in die-
sem Zusammenhang alle Massnahmen am Tier 
ver-standen, die zum Ziel haben, aus produktions-
technischen Gründen unumkehrbar bestimmte 
Körperteile der Tiere zu verändern oder zu entfer-
nen, ohne dass eine tiermedizinische Notwenigkeit 
besteht.

Zootechnische Eingriffe:
 Sind auf ein Minimum zu beschränken.
 Müssen durch qualifiziertes Personal (Tierarzt 

oder fachkundiger Tierhalter) ausgeführt wer-
den.

 Sind im dafür besten Zeitpunkt auszuführen.

Folgende Eingriffe sind nicht zulässig:
 Beschneiden von Schwänzen, Zähnen, Schnä-

beln, Zehen und Flügeln.
 Kapaunisieren (Kastration beim männlichen 

Geflügel).
 Enthornen von adulten (erwachsenen) Tieren.
 Einsetzen von Nasenringen bei Schweinen.

Bei einzelnen Tieren dürfen folgende 
Eingriffe vorgenommen werden:
 Anbringen von Nasenringen bei Schweinen, die 

gealpt werden und jeden Tag freien Zugang zur 
Weide haben (nur nach vorgängiger Schmerz-
ausschaltung).

 Enthornung von adulten Tieren aus Sicher-
heitsgründen, sofern sie vom Tierarzt und nicht 
während der Monate Mai, Juni, Juli und August 
durchgeführt wird.

 Anbringen von Gummibändern an Schwänzen 
von Schafen, falls aus Gründen der Gesund-
heit, des Wohlbefindens oder der Hygiene der 
Tiere erforderlich (ohne Schmerzausschaltung 
nur bis zum Alter von 7 Tagen).

 Enthornen von Jungtieren (falls aus Sicher-
heitsgründen notwendig und nur in den ersten 
Lebenswochen und nur unter Schmerzaus-
schaltung).

 Kastration zur Sicherstellung der Fleischqualität 
(bei Ebern bis zum Alter von 14 Tagen ohne 
Betäubung zulässig).

BioV Art. 16e; BioSR Art. 3.1.12; BVET-Info 
800.120.02, S.5; TschV Art. 65 Abs. 2; TAMV Art. 
2 und 8

Bemerkungen
Im Einzelfall erlaubt sind dabei Eingriffe, die unter 
Wahrung der Tierschutzgesetzgebung zum Ziel 
haben, die Lebensmittelqualität, die mensch-
liche Sicherheit und die Produktivität der Tiere zu 
sichern.

Nicht erlaubt sind unabhängig von möglichen 
Auswirkungen auf die Produktivität alle Massnah-

Wichtig: 

Optimale Haltung

Aufstallungs- und Hal-

tungsprobleme dürfen 

nicht durch zootechni-

sche Massnahmen aus-

geglichen werden.

Die Haltung soll dem Tier 

angepasst werden, nicht 

umgekehrt. 

Das Enthornen von erwachsenen Tieren soll im Biolandbau 
möglichst vermieden werden. Bild: Martin Bienerth

Die Kastration ist zur Sicherstellung der Fleischqualität erlaubt. 
 Bild: kagfreiland

men, die mit Leiden der Tiere verbunden sind oder 
ihre natürlichen Verhaltensweisen massgeblich 
beeinträchtigen.

Horntracht in Demeter-Betrieben
Das Halten enthornter Rinder ist nicht zulässig.
Demeter-Anbaurichtlinien 6.2.1.

Bemerkungen
Enthornung auf Demeter-Betrieben ist nur im Falle 
von Verletzungen an den Hörnern möglich. Kälber 
dürfen nicht enthornt werden.
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Adressen

RGD
Rindergesundheitsdienst
8�15 Lindau
Tel. 05� �47 17 55, Fax 05� �47 17 50
rgd@gstsvs.ch, rgd@lbl.ch, www.rgd.ch

MIBD
Milchwirtschaftliche Inspektions- und Beratungs-
dienste der Kantone. Adresse siehe kantonale 
Verwaltung.

BGK
Beratungs- und Gesundheitsdienst 
für Kleinwiederkäuer
Postfach
��60 Herzogenbuchsee
Tel. 06� 956 68 58, Fax 06� 956 68 79
bgk.sspr@caprovis.ch, www.caprovis.ch

SGD
Schweinegesundheitsdienst
Suisag
Allmend
6�04 Sempach
Tel. 041 46� 65 50, Fax 041 46� 65 49 
info@suisag.ch, www.suisag.ch

Wer ist Ansprechpartner?

Tierart 1. Ansprechpartner 2. Ansprechpartner

Rindvieh Bestandestierarzt • Rindergesundheitsdienst (RGD)
• FiBL-Tierarzt
• Milchwirtschaftliche Inspektions- und 

Beratungsdienste (MIBD)

Pferde Bestandestierarzt • FiBL-Tierarzt

Schafe/Ziegen Bestandestierarzt • FiBL-Tierarzt
• Beratungs- und Gesundheitsdienst 

für Kleinwiederkäuer (BGK)

Schweine Bestandestierarzt • FiBL-Tierarzt
• Schweinegesundheitsdienst (SGD)

Geflügel Bestandestierarzt • FiBL-Tierarzt

Erster Ansprechpartner ist 

der Bestandestierarzt. Er 

kennt die Tiere, den Hof 

und den Betriebsleiter und 

ist damit am ehesten in der 

Lage, ihn bei Tiergesund-

heitsfragen zu beraten, Dia-

gnosen zu stellen und ein 

geeignetes Heilverfahren 

einzuleiten. Die «2. An-

sprechpartner» beschäf-

tigen sich vertieft mit 

einzelnen Fragen der Tier-

medizin oder mit einzelnen 

Tierarten und können den 

Bestandestierarzt bei kom-

plexen Problemen unter-

stützen. 

FiBL-Tierärzte
FiBL
Ackerstrasse
5070 Frick
Tel. 06� 865 7� 7�, Fax 06� 865 7� 7�
info.suisse@fibl.org, www.fibl.org

Weitere FiBL-Publikationen zum Thema
(siehe auch www.shop.fibl.org)

Akupunktur und Homöopathie praktizierende 
Tierärztinnen und Tierärzte (FiBL-Nr. 1055)

Handbuch Tiergesundheit (FiBL-Nr. 111�)

Eutergesundheit im Milchviehbetrieb  
(FiBL-Nr. 1�84)

Melkanleitung (FiBL-Nr. 1�45)
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